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Investitionsbedarfe großenteils auf der kommunalen 
Ebene

Ein wesentlicher Teil der öffentlichen Investitionsbedarfe 
ist bei den Kommunen zu verorten, die mit rund 60 % den 
Löwenanteil der öffentlichen Bauinvestitionen für die In-
frastruktur tätigen. Obwohl die Kommunen ihre Bruttoin-
vestitionen von 2017 bis 2020 preisbereinigt um ein Drittel 
ausgeweitet haben, weisen sie für 2020 einen Investiti-
onsstau von knapp 150 Mrd. Euro aus (KfW, 2021). Ge-
genüber dem Ansatz bei Bardt et al. (2019) bedeutet das 
eine leichte Zunahme, die größtenteils auf zwischenzeitli-
che Preissteigerungen zurückzuführen ist. Ein sogar noch 
etwas höherer Nachholbedarf ergibt sich, wenn man die 
tatsächlichen Investitionen der Kommunen mit dem Pfad 
vergleicht, der sich ergeben hätte, wenn man die kom-
munale Investitionsquote in Relation zum Bruttoinlands-
produkt ab 2000, also nach dem vereinigungsbedingten 
Investitionsboom, konstant gehalten hätte.

Hinzu kommen Investitionen für Klimaschutz und Klima-
anpassung. Bislang liegen kaum Studien vor, die die kom-
munalen Klimainvestitionsbedarfe quantifi zieren. Krebs 
und Steitz (2021) gehen für die kommunale Ebene von Kli-
mainvestitionen im Umfang von 170 Mrd. Euro in drei Be-
reichen aus: Öffentlicher Personennahverkehr (100 Mrd. 
Euro), klimaneutraler sozialer Wohnungsbau (50 Mrd. 
Euro) und Ausbau der Fernwärme (20 Mrd. Euro). Einige 
klimabezogene, aber schwer abzuschätzende kommuna-
le Investitionsbedarfe sind in der Studie von Krebs und 
Steitz (2021) nicht enthalten.

So erfordert eine erfolgreiche Verkehrswende über den 
Ausbau des ÖPNV und der Schaffung einer Ladeinfra-
struktur hinaus eine städtebauliche Flankierung (Koska 
et al., 2020). Hierzu zählen Investitionen in Verkehrs-
wege, um die Sicherheit und Attraktivität des Fuß- und 
Radverkehrs zu erhöhen sowie Maßnahmen, um die 
Verkehrsmittel besser miteinander zu verzahnen, wie 
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Die neue Bundesregierung stellt mit ihrem Koalitionsver-
trag ein „Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen“ in Aus-
sicht. Sie reagiert damit auf den breiten Konsens darüber, 
dass in Deutschland bis 2030 massive Investitionen getä-
tigt werden müssen, um das Land zu modernisieren und 
die Klimaziele einzuhalten. Bei der starken Fokussierung 
auf den Bundeshaushalt gerät die Bedeutung kommuna-
ler Investitionen aus dem Blick.

Erhebliche öffentliche Investitionen notwendig

Aktuelle Studien ermitteln zusätzliche jährliche Investi-
tionsbedarfe in zweistelliger Milliardenhöhe, wobei die 
Bedarfe im Hinblick auf die erfassten Sektoren und den 
Investitionszweck unterschiedlich abgegrenzt sind und 
unterschiedliche Zeithorizonte berücksichtigen (SVR, 
2021, 166). Das IW Köln und das IMK haben den Bedarf 
an öffentlichen Investitionen für einen Zeitraum von zehn 
Jahren in einem Bottom-up-Ansatz auf knapp 460 Mrd. 
Euro geschätzt (Bardt et al., 2019). Diese Summe ermit-
teln Krebs und Steitz (2021) für den Klimaschutz allein, 
wobei ein Betrag von 200 Mrd. Euro für die Förderung pri-
vater Klimaschutzinvestitionen veranschlagt wird. Da die 
Klimaziele seit Ende 2019 noch einmal deutlich verschärft 
wurden, ist der Investitionsbedarf für die Dekarbonisie-
rung der Wirtschaft bei Bardt et al. (2019) mit 75 Mrd. Eu-
ro1 aus heutiger Sicht deutlich zu niedrig ausgewiesen.

Will man eine realistische Größenordnung für den gesam-
ten Bedarf an öffentlichen Investitionen und Förderung 
privater Investitionen ermitteln, so muss man berück-
sichtigen, dass es bei den erwähnten Studien erhebliche 
Überschneidungen gibt, etwa beim ÖPNV, dem Ausbau 
des Schienennetzes und dem Wohnungsbau. Darüber 
hinaus wurden Investitionsbedarfe des Gesundheitswe-
sens, die in der Pandemie verstärkt zum Vorschein kamen, 
in der Studie von Bardt et al. (2019) nicht berücksichtigt. 
Insgesamt kann man den Bedarf an zusätzlichen investi-
ven Ausgaben der öffentlichen Hand für die Modernisie-
rung der Infrastruktur und den Klimaschutz in einer Grö-
ßenordnung von 600 Mrd. bis 800 Mrd. Euro ansetzen.

1 Investitionsbedarfe für den Ausbau der Bahn und des ÖPNV wurden 
gesondert mit insgesamt 80 Mrd. Euro veranschlagt.

JEL: H54, H71, H72Wirtschaftsdienst, 2022, 102(1), 27-30
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die kommunalen Bruttoinvestitionen nur noch geringfügig 
unter dem Niveau des Jahres 2000 (vgl. Abbildung 1).

Dabei sind die erheblichen regionalen Disparitäten be-
stehen geblieben. Betrachtet man die Sachinvestiti-
onen der Landes- und Kommunalebene seit 2011,2 so 
hat die Streuung der Sachinvestitionen je Einwohner:in 
zwischen den Flächenländern auch preisbereinigt leicht 
zugenommen. Dabei waren seit 2011 regelmäßig diesel-
ben Länder am oberen (Bayern, Sachsen, Baden-Würt-
temberg) wie am unteren Rand (Nordrhein-Westfalen, 
Saarland). Empirische Studien zeigen, dass die Inves-
titionstätigkeit der Kommunen durch hohe Sozialaus-
gaben beeinträchtigt wird (Beznoska und Kauder, 2020; 
Bremer et al., 2021) und es einen deutlichen Zusam-
menhang zwischen kommunalen Finanzproblemen und 
negativen Auswirkungen des Strukturwandels infolge 
der Globalisierung gibt (Truger, 2018).

Lage der Kommunen in und nach der Corona-Krise

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie wurden die Kom-
munen von Bund und Ländern massiv unterstützt, in-
dem insbesondere die Gewerbesteuermindereinnahmen 

2 Öffentliche Investitionen in der Abgrenzung der VGR liegen für die 
Bundesländer nicht vor. Seit 2011 gibt es die Daten der Finanzstatistik 
nach dem sogenannten Schalenkonzept für den gesamten Staats-
sektor einschließlich der Extrahaushalte. Für Vergleiche zwischen 
Bundesländern ist es sinnvoll, die Gemeinde- und Landesebene zu-
sammenzufassen, weil die Aufteilung zwischen Land und Kommunen 
von Bundesland zu Bundesland variiert.

beispielsweise Fahrradabstellmöglichkeiten an Halte-
stellen. Zusätzlich dürften noch erhebliche Investitio-
nen in die energetische Gebäudesanierung notwendig 
sein. Das BMWi (2018) beziffert die Zahl der kommu-
nalen Liegenschaften auf 176.000 und stellt fest, dass 
zwei Drittel des öffentlichen Endenergieverbrauchs der 
kommunalen Ebene zuzurechnen seien. Eine Schätzung 
der erforderlichen Maßnahmen wird dabei nicht vorge-
nommen. Mittelfristig dürften zudem auch substanzielle 
Maßnahmen zur Klimaanpassung auf der kommunalen 
Ebene anfallen. Dazu gehören die Bodenentsiegelung 
und andere Maßnahmen, um den Wasserhaushalt an-
gesichts von Extremwetterereignissen besser zu steu-
ern und das Stadtklima zu verbessern.

So dürfte die von Krebs und Steitz (2021) veranschlagte 
Summe von 170 Mrd. Euro für kommunale Klimainvesti-
tionen durchaus realistisch sein, wenngleich sich der An-
teil der Investitionen, die direkt dem Staatssektor zuzu-
ordnen sind, etwas anders zusammensetzen dürfte. Für 
den gesamten Investitionsbedarf ist zu beachten, dass es 
zwischen dem Nachholbedarf und zusätzlichen Klimain-
vestitionen gerade bei Verkehrswegen und öffentlichen 
Gebäuden auch Überschneidungen geben dürfte. Ein 
Gesamtbedarf in einer Größenordnung von 250 Mrd. bis 
300 Mrd. Euro in zehn Jahren erscheint vor diesem Hin-
tergrund nicht unplausibel.

Wo stehen die Kommunen?

Einige Verbesserung im vergangenen Jahrzehnt

Seit 2012 hat der Bund umfangreiche Maßnahmen zur 
Entlastung der Kommunen auf den Weg gebracht. Insbe-
sondere wurden die Kommunen sukzessive von Sozial-
ausgaben entlastet, etwa bei der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung oder durch die Anhebung des 
Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung 
für Arbeitsuchende in der Grundsicherung. Ab 2015 wur-
de der Umsatzsteueranteil der Kommunen wiederholt 
angehoben und die Kommunen profi tierten indirekt auch 
von tendenziell steigenden Länderanteilen an den Steu-
ern vom Umsatz im letzten Jahrzehnt. Parallel hat sich 
aber auch der Aufgabenkatalog der Kommunen deutlich 
erweitert, insbesondere bei der Unterbringung und Inte-
gration von Gefl üchteten, dem Ausbau der Ganztagsbe-
treuung, der Pandemiebekämpfung, der Digitalisierung 
und sozial-ökologischen Transformation, wofür der Bund 
zusätzliche Förderprogramme initiierte.

Steigende Steuereinnahmen und erhaltene Investitionszu-
weisungen – auch aus dem Kommunalinvestitionsförde-
rungsfonds – haben ab 2017 eine kräftige Ausweitung der 
kommunalen Investitionen unterstützt. Preisbereinigt lagen 

Abbildung 1
Kommunale Investitionen und Investitionszuschüsse

Quelle: Destatis, Berechnungen des IMK. Preisbereinigte Reihen mit 
Referenzjahr 2015, Defl ator kommunaler Investitionen berechnet durch 
Gewichtung der Defl atoren staatlicher Bau-, Ausrüstungs- und sonstiger 
Investitionen, Gewichte gemäß Arbeitsunterlage Investitionen, in der Ab-
grenzung der VGR.
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rung möchte den regionalen Disparitäten begegnen, in 
dem sie eine Altschuldenregelung unterstützt und Hemm-
nisse für fi nanzschwache Kommunen bei Förderprogram-
men verringert, beispielsweise durch eine Reduzierung 
der Kofi nanzierung. Die Mittel für die Gemeinschaftsauf-
gaben Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
(GRW) und Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) sollen 
jährlich erhöht und mit erweiterten Möglichkeiten zur Inf-
rastrukturförderung kombiniert werden.

Weiterer Handlungsbedarf bei Kommunalfi nanzen

Eine Schwäche des Koalitionsvertrags besteht dar-
in, dass die Maßnahmen und ihre Finanzierung nicht 
quantifi ziert sind. Anders als die Vorgängerregierung 
hat die Ampelkoalition auf ein Finanztableau verzich-
tet. Da die Ampelkoalition weder Steuern erhöhen noch 
die Schuldenbremse in Richtung einer goldenen Regel 
für Investitionen reformieren möchte, enthält der Koa-
litionsvertrag einige alternative Ansätze, um zusätzlich 
fi nanzielle Spielräume zu schaffen. Eine zentrale Rol-
le spielt der Energie- und Klimafonds, der durch einen 
zweiten Nachtragshaushalt 2021 zusätzliche Zuwei-
sungen im Umfang von 60 Mrd. Euro erhalten soll, die 
in den Folgejahren schuldenbremsenneutral veraus-
gabt werden können (Deutscher Bundestag, 2021), ei-
ne weitere Aufstockung zieht der Koalitionsvertrag für 
2022 in Betracht. Investitionen sollen verstärkt über 
öffentliche Unternehmen und Einrichtungen (wie Bahn 
und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) sowie die 
KfW fi nanziert werden. Zusätzliche Spielräume sollen 
eine Reform der Konjunkturbereinigung, eine Überprü-
fung von Ausgaben und Subventionen und eine spätere 
und langsamere Tilgung der Corona-Schulden bringen. 
Realistischerweise können so durchaus Spielräume in 
Höhe eines niedrigen dreistelligen Milliardenbetrages in 
der Legislaturperiode generiert werden.

Dabei ist unklar, welche Priorität kommunale Belange 
für die neue Bundesregierung haben. Angesichts ambi-
tionierter eigener Investitionsvorhaben des Bundes und 
weiterer Finanzbedarfe etwa für eine Kindergrundsiche-
rung, dürften kaum zusätzliche Mittel zur Unterstützung 
der Kommunen verbleiben. Die geplanten steuerlichen 
Abschreibungserleichterungen (Investitionsprämie bzw. 
Superabschreibungen) belasten insbesondere die Kom-
munen, auf die rund 40 % der Mindereinnahmen entfal-
len dürften.

Bei Maßnahmen zugunsten der Kommunen liegt der 
Fokus weiterhin auf (oft zeitlich begrenzten) Förderpro-
grammen. Für die Gewährleistung dauerhaft ausrei-
chender kommunaler Investitionen braucht es hingegen 
eine Verstetigung der Finanzausstattung, gerade auch, 

ausgeglichen und Mindereinnahmen der kommunalen 
Verkehrsunternehmen erstattet wurden. Ebenso wurden 
Mindereinnahmen der Maßnahmen des Konjunkturpakets 
wie des Kinderbonus und der temporären Mehrwertsteu-
ersenkung ausgeglichen. Der Bundesanteil an den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende (KdU) 
wurde deutlich und dauerhaft angehoben, was die Kom-
munen um über 3 Mrd. Euro jährlich entlastet. In der Folge 
waren die Kommunen 2020 der einzige staatliche Teilsek-
tor, der bei weiter stark steigenden Investitionen im Jahr 
2020 einen Finanzierungsüberschuss ausweisen konnte.

In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen haben die Steuereinnahmen der Kommunen 
in den ersten drei Quartalen 2021 das Vorkrisenniveau 
des entsprechenden Zeitraums 2019 bereits deutlich 
überschritten und die jüngste Steuerschätzung zeigte ei-
ne deutliche Aufwärtsrevision der Steuereinnahmen. Den 
höheren Steuereinnahmen stehen jedoch auch höhere 
Ausgaben infolge eines höheren Preisniveaus gegenüber. 
Zudem ist die Unsicherheit für die Konjunktur mit der ra-
schen Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-
virus zuletzt wieder gestiegen. Da die Kommunalfi nanzen 
stark von den jeweiligen Landeshaushalten abhängig 
sind, besteht auch die Gefahr, dass sich Konsolidierungs-
anstrengungen der Länder nach der Krise negativ auf die 
kommunalen Finanzen auswirken.

Der Koalitionsvertrag adressiert wichtige Probleme

Der Koalitionsvertrag (SPD et al., 2021) bestätigt erhebli-
che Investitionsbedarfe auf der kommunalen Ebene, etwa 
für Klimaschutz und Klimaanpassung, im Bildungsbe-
reich und für die Ganztagsbetreuung. Küsten- und Hoch-
wasserschutz werden als gesamtgesellschaftliche Aufga-
be defi niert, bei der der Bund einen Beitrag leisten muss. 
Die Fortsetzung und Erweiterung bisheriger Finanzhilfen, 
etwa beim Digitalpakt – hier ist eine dauerhafte Förderung 
als „Digitalpakt 2.0“ vorgesehen (SPD et al., 2021, 96) – 
oder für Sportstätten, werden in Aussicht gestellt. Pan-
demiebedingte Einnahmeausfälle beim ÖPNV sollen auch 
2022 erstattet werden und die Regionalisierungsmittel, 
mit denen ein Teil der Kosten des ÖPNV gedeckt wird, 
sollen 2022 angehoben werden.

Der Koalitionsvertrag adressiert zudem eine Reihe von 
Problemen der kommunalen Ebene, die seit längerem 
beschrieben werden, wie Personalknappheit, die Vielzahl 
von Förderprogrammen und die erheblichen regionalen 
Disparitäten. Die Ampelkoalition plant eine stärkere Bün-
delung von Förderprogrammen und möchte die Beratung 
für Kommunen verbessern sowie die Möglichkeiten für 
privates Projektmanagement erweitern. Gleichwertige 
Lebensverhältnisse werden betont und die neue Regie-
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um schrittweise die nichtfi nanziellen Investitionshemm-
nisse wie unzureichende Baukapazitäten und personel-
le Engpässe in den Planungsabteilungen zu überwinden 
(Scheller et al., 2021). Der Ausbau von Beratungska-
pazitäten für Kommunen ist eine wichtige Flankierung 
und mit einer verstärkten Digitalisierung können sicher 
Effi zienzreserven gehoben werden. Privates Projektma-
nagement kann bei Personalengpässen für eine Über-
gangszeit hilfreich sein. Im Interesse der Qualitäts- und 
Finanzkontrolle bleibt eigenes Fachpersonal der Kom-
munen aber zentral. Dies dürfte langfristig auch kosten-
günstiger sein.

Es ist zu begrüßen, dass die Ampelkoalition gleichwertige 
Lebensverhältnisse betont. Die angekündigte Unterstüt-
zung fi nanzschwacher Kommunen sowie eine Altschul-
denregelung tragen dazu bei. Der Bund hat durch die Ver-
letzung des Konnexitätsprinzips – gerade bei den Sozial-
ausgaben – die Verschuldungsproblematik mitverursacht 
und trägt eine entsprechende Verantwortung. Darüber 
hinaus gibt es bei der Entlastung der Kommunen von So-
zialausgaben noch weiteren Handlungsbedarf, damit die 
Bundesbeteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft  
tatsächlich in allen Bundesländern bis zu 74 % erreichen 
kann. Aktuell stehen dem die länderspezifi schen Beteili-
gungsquoten und KdU-fremde Elemente entgegen (Je-
thon und Schad, 2021). Soweit der kommunale Umsatz-
steueranteil für die Entlastung von Kommunen genutzt 
werden soll, muss dafür über einen Verteilungsschlüssel 
nachgedacht werden, der die lokalen Belastungen stärker 
berücksichtigt. Für ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitio-
nen müssen alle Kommunen in die Lage versetzt werden, 
ausreichend zu investieren.
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backlog in Germany and promote the socio-ecological transformation. Based on current studies, a total of 600 to 800 billion euros 

over ten year seems plausible, with a signifi cant share accruing at the municipal level. The new government addresses important 
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